
Bitte um einen abschließbaren Zaun für die Socceranlage in der Oettingenstraße 74 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Zentrale Immobilienmanagement ist als Teil des Referats für Bildung und Sport nicht 
nur für Gesundheit mit den sportlichen Angeboten für Schüler verantwortlich, sondern 
auch für die Gesundheit der Anwohner. 

Nach Berichten des Hausmeisters der Helen-Keller-Realschule in der Oettingenstraße 78 
und eines Nachbarn ist ein Zaunelement zwischen der Socceranlage der Schule und dem 
Grundstück der Gaststätte in der Oettingenstraße 74 vollkommen beschädigt und liegt am 
Boden. Am 6. Juni 2025 zeigte der Hausmeister dem Anwohner den Schaden. 
Wahrscheinlich wurde das Tor von den Gästen der Gaststätte niedergetrampelt, um sich 
Zugang zur Socceranlage zu verschaffen. 

Ich bitte Sie um eine angemessene Begrenzung des Grundstücks für den schulischen 
Pausenhof und den benachbarten Bereich für die Gaststättengäste. Diese sollte an 
Wochenenden und in den Ferien abgeschlossen sein. Während der Nutzungszeiten ist die 
Öffnung wegen des Fluchtwegs und der verschossenen Bälle notwendig. 

Begründung 

Die Schule begrenzt den Lärm von der Socceranlage meist in einem erträglichen Maß, macht 
aber nach wie vor etliche, die für Anwohner gesundheitsschädliche Ausnahmen. Dagegen 
ist der Lärm von der Socceranlage durch Gäste der Gaststätte für die Anwohner 
unerträglich und für mich lebensgefährlich, weil ich an einer atherosklerotischen 
Herzkrankheit und einer instabilen Angina pectoris leide.  

Bei mir werden die typischen Krankheitssymptome mit der Körperverletzung und 
Lebensgefahr durch den Lärm ausgelöst. Lärm zwingt mich zur Einnahme von zusätzlichen 
Medikamenten. Die gegenwärtige Situation entspricht dem Straftatbestand der 
Körperverletzung. Alle Beteiligten nehmen meine Todesfolge in Kauf. In der Anlage sende 
ich Ihnen die Diagnosen beim letzten Krankenhausaufenthalt vor einigen Wochen. 

Die Gaststättenverantwortliche, Frau Jelena Hofmann, kennt diesen Sachverhalt, 
unternimmt aber weiterhin nichts gegen den Lärm – wie das nachfolgende Lärmprotokoll 
der Gaststättengäste auf der Socceranlage zeigt. Es sind allerdings nur die Zeiten erfasst, in 
denen ich mich in der Wohnung aufhielt. 

Samstag 
Samstag 
Sonntag 
Freitag 
Freitag 
Samstag 
Dienstag 
Dienstag 
Sonntag 
Donnerstag 
Samstag 
Freitag 

22.03.2025 
05.04.2025 
06.04.2025 
11.04.2025 
18.04.2025 
19.04.2025 
22.04.2025 
22.04.2025 
27.04.2025 
01.05.2025 
03.05.2025 
09.05.2025 

16:30 Uhr bis 17:05 Uhr 
mehrfach ab 14:30 Uhr 
16:45 Uhr bis 17:05 Uhr 
15:20 Uhr bis 20:30 Uhr 
17:35 Uhr bis 18:00 Uhr 
17:40 Uhr bis 18:40 Uhr 
11:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
17:10 Uhr bis 20:15 Uhr 
16:30 Uhr bis 16:45 Uhr 
14:05 Uhr bis 15:00 Uhr 
17:10 Uhr bis 17:45 Uhr 
17:35 Uhr bis 19:00 Uhr 



Samstag 
Sonntag 
Sonntag 
Sonntag 
Sonntag 
Sonntag 
Samstag 
Sonntag 
Sonntag 
Freitag 
Freitag 

10.05.2025 
11.05.2025 
11.05.2025 
11.05.2025 
18.05.2025 
18.05.2025 
31.05.2025 
01.06.2025 
01.06.2025 
06.06.2025 
06.06.2025 

16:40 Uhr bis 17:10 Uhr 
14:10 Uhr bis 14:40 Uhr 
16:25 Uhr bis 18:20 Uhr 
20:10 Uhr bis 21:15 Uhr 
11:00 Uhr bis 11:30 Uhr 
12:15 Uhr bis 14:10 Uhr 
09:05 Uhr bis 10:30 Uhr 
18:10 Uhr bis 19:15 Uhr 
ab 20:10 Uhr 
17:40 Uhr bis 18:15 Uhr 
20:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

Meine Bitte an das ZIM erfolgt im Auftrag der Anwohner und ist zeitlich dringend, weil 
Ferien sind und bevorstehen. Erfahrungsgemäß betreiben die Gaststättengäste den 
Hausfriedensbruch und den Lärm besonders häufig von Freitag nach Schulschluss bis 
Sonntag und in den Ferienzeiten. Bitte teilen Sie der Gaststätte erneut mit, dass die Nutzung 
der Socceranlage durch Gäste nicht vorgesehen, für Anwohner gesundheitsschädlich und im 
Einzelfall lebensgefährlich ist. 

Mit freundlichen Grüßen 
Josef Maria Wagner 

 

 

 


